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und auf eine zusätzliche Auftrags-
bekanntmachung verzichtet hat,
sind zunächst die Unternehmen
am Zug, die ihre Interessensbe-
kundung übermitteln müssen.
Alle diese Unternehmen werden
sodann vom öffentlichen Auftrag-
geber zur Bestätigung ihres Inte-
resses aufgefordert. Dies ist die
Aufforderung zur Interessensbe-
stätigung.

30-Tage-Frist für Eingang
der Interessensbestätigung

Mit dieser Aufforderung des öf-
fentlichen Auftraggebers wird der
eigentliche Teilnahmewettbe-
werb beim nicht offenen Verfah-
ren und Verhandlungsverfahren
eingeleitet. Mit ihrer Interessens-
bestätigung übermitteln die Un-
ternehmen gleichzeitig auch die in
der Vorinformation bereits veröf-
fentlichten und vom Auftraggeber
geforderten Informationen für die
Prüfung ihrer Eignung. Die Frist
für den Eingang der Interessens-
bestätigung beträgt 30 Tage, ge-
rechnet ab dem Tag nach der Ab-
sendung der Aufforderung zur In-
teressensbestätigung.

zwölf Monate vor dem Tag der Ab-
sendung der Auftragsbekanntma-
chung übermittelt werden.

� Die Vorinformation muss die zu
vergebene Liefer-, Bau- oder
Dienstleistung benennen.

� In der Vorinformation muss da-
rauf hingewiesen werden, dass
der Auftrag im nicht offenen Ver-
fahren oder im Verhandlungsver-
fahren ohne gesonderte Veröf-
fentlichung einer Auftragsbe-
kanntmachung vergeben wird.

� Die Vorinformation muss eine
Aufforderung an die interessierten
Unternehmen enthalten, ihr Inte-
resse gegenüber dem öffentlichen
Auftraggeber zu bekunden. Dies
ist die Interessensbekundung.

� Die Vorinformation muss dem im
Anhang eins der EU-Durchfüh-
rungsverordnung Nummer
2015/1986 in der jeweils gelten-
den Fassung enthaltenen Muster
entsprechen.

Wenn der öffentliche Auftraggeber
eine Vorinformation veröffentlicht

Expertenbeitrag:
Vorinformation Wer frühzeitig informiert,

kann später Tempo machen

Die Vorinformation dient der
frühzeitigen Information des
Marktes über eine beabsichtigte
Auftragsvergabe. Zudem ermög-
licht sie die Verkürzung der An-
gebotsfristen im offenen, im
nicht offenen Verfahren und im
Verhandlungsverfahren. Unter
bestimmten Umständen kann
auch eine spätere Auftragsbe-
kanntmachung entfallen.

NÜRNBERG. Öffentliche Auftragge-
ber können eine beabsichtigte Auf-
tragsvergabe mittels Vorinformati-
on bekanntmachen, um interessier-
te Unternehmen frühzeitig zu infor-
mieren. Sie ist in Paragraf 38 Verga-
beverordnung und in Paragraf 12 EU
Absatz 1 sowie 2 VOB/A geregelt. Die
Vorinformation begründet keine
Verpflichtung für die Auftraggeber,
die genannten Leistungen tatsäch-
lich auszuschreiben.

Fristen können verkürzt werden,
wenn über EU veröffentlicht wird

Dabei muss die Vorinformation die
Angaben nach Anhang V Teil B Ab-
schnitt I der Richtlinie 2014/24/EU
enthalten. Und zwar unabhängig
davon, ob die Veröffentlichung über
das Beschafferprofil (siehe auch
Kasten) oder das Amt für Veröffentli-
chungen der Europäischen Union in
Brüssel erfolgt.

Wird die Vorinformation im Be-
schafferprofil veröffentlicht, müs-
sen die öffentlichen Auftraggeber
dem Amt für Veröffentlichungen der
Europäischen Union allerdings eine
Mitteilung zukommen lassen. Dabei
hat er sich an das Muster zu halten,

das im Anhang VIII der EU-Durch-
führungsverordnung Nummer
2015/1986 zu finden ist.

Wollen die öffentlichen Auftrag-
geber die Angebotsfristen im offe-
nen Verfahren auf 15 Tage oder im
nicht offenen Verfahren und im Ver-
handlungsverfahren auf zehn Tage
verkürzen, ist die Veröffentlichung
einer Vorinformation über das Amt
für Veröffentlichungen der Europäi-
schen Union verpflichtend.

Vorinformation kann ein Jahr vor
Auftragsbekanntmachung erfolgen

Dabei müssen die beiden nachfol-
genden Voraussetzungen erfüllt
sein: Die Vorinformation muss alle
nach Anhang eins der EU-Durch-

führungsverordnung Nummer
2015/1986 geforderten Informatio-
nen enthalten, soweit diese zum
Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung
vorlagen. Die Vorinformation muss
wenigstens 35 Tage, aber nicht mehr
als zwölf Monate vor dem Tag der
Absendung der Auftragsbekannt-
machung übermittelt werden.

Öffentliche Auftraggeber können
sogar auf die sonst obligatorische
Auftragsbekanntmachung verzich-
ten, wenn es sich um ein nicht offe-
nes Verfahren oder ein Verhand-
lungsverfahren handelt. Dafür müs-
sen zwingend die nachstehenden
Voraussetzungen erfüllt sein:

� Die Vorinformation muss wenigs-
tens 35 Tage, aber nicht mehr als

Holger Schröder,
Rechtsanwalt und Partner,
Rödl und Partner, Nürnberg

Als die Länder Berlin und Brandenburg 2010 den Betrieb des S-Bahnrings neu vergeben wollten, gaben sie dies europaweit per Vorinformation bekannt. FOTO: DPA/GREGOR FISCHER

Vorinformation ist möglich, wenn Beschafferprofil existiert

Paragraf 37 Absatz 4 Vergabeverordnung
regelt das Beschafferprofil:

„Der öffentliche Auftraggeber kann im
Internet zusätzlich ein Beschafferprofil
einrichten. Es enthält die Veröffentli-
chung von Vorinformationen, Angaben
über geplante oder laufende Vergabe-

verfahren, über vergebene Aufträge oder
aufgehobene Vergabeverfahren sowie
alle sonstigen für die Auftragsvergabe
relevanten Informationen wie zum Bei-
spiel Kontaktstelle, Anschrift, E-Mail-
Adresse, Telefon- und Telefaxnummer
des öffentlichen Auftraggebers.“

Zickzackkurs bei Vergabe öffentlicher Aufträge
in Corona-Krise sorgt für Unmut
Österreich lässt Fristen erst ruhen und dann wieder neu laufen / Vergabeverfahren verzögern sich

WIEN. Mit dem ersten Covid-
19-Maßnahmengesetz Mitte März
hat der Gesetzgeber zahlreiche Fris-
ten für Rechtsmittel unterbrochen
und dabei auch den Fristenlauf für
Nachprüfungsanträge bei der Ver-
gabe öffentlicher Aufträge bis zum
1. Mai gestoppt, wie der in Wien er-
scheinende Standard schreibt. Mit
solchen Anträgen innerhalb der ge-
setzlichen Zehntagesfrist können
unterlegene Bieter eine Zuschlags-
entscheidung noch einmal umdre-
hen – und bringen solche daher in
den meisten Fällen auch ein.

Verträge könnten im Nachhinein
für nichtig erklärt werden

Zwar dürfen öffentliche Auftragge-
ber auch bei einem laufenden
Nachprüfungsverfahren einen Zu-
schlag erteilen, doch sie tun das un-
gern, weil das Verfahren dann nicht
rechtskräftig abgeschlossen ist und
Verträge im Nachhinein für nichtig
erklärt werden könnten.

Die Fristenhemmung brachte
daher, so der Standard, zahlreiche
große Vergabeverfahren zum Still-
stand, was die wirtschaftliche Erho-

lung nach der Corona-Krise gefähr-
den könnte. Deshalb hat der Natio-
nalrat in einem weiteren Gesetzes-
paket beschlossen, dass die Fristen
ab sofort wieder neu laufen.

Dieser Kurswechsel traf Unter-
nehmen und Anwälte, die eine
Nachprüfung beantragen wollten,
unvorbereitet, und manche Fristen

könnten schon Anfang dieser Wo-
che ausgelaufen sein, wie die Zei-
tung schreibt. „Das war völlig unzu-
mutbar“, wird Kathrin Hornbanger
zitiert: Sie ist Expertin für Vergabe-
recht in der Kanzlei Baker McKenzie
in Wien. Der Gesetzestext sei außer-
dem so kompliziert formuliert ge-
wesen, dass es selbst für Juristen

schwer erkennbar gewesen sei. Für
Unternehmen, die deshalb eine
Frist versäumen, kann es dabei um
viel Geld gehen.

Expertin: Besser wäre es gewesen,
Stillhaltefrist zu verlängern

Die Frage, ob die Fristen für Revisi-
onsverfahren vor dem Verwaltungs-
gerichtshof weiterlaufen oder nicht,
sei überhaupt nicht geklärt, fügt
Hornbanger hinzu. Das sorge für
weitere Rechtsunsicherheit.

Man hätte den Antragstellern bei
der Erneuerung des Fristenlaufes
mehr Zeit lassen müssen, meint die
Anwältin. Noch besser wäre es ge-
wesen, gleich im ersten Covid-Ge-
setz einfach die Stillhaltefrist in Ver-
gabeverfahren, in der vorerst kein
Zuschlag erteilt werden darf, für alle
Aufträge, die keine Corona-Notbe-
schaffungen darstellen, zu verlän-
gern, statt in die Nachprüfungsver-
fahren einzugreifen. (sta)

In Wien folgt ein Großprojekt auf das andere. Doch anders als der Hauptbahnhof drohen
andere Bauten nicht fertig zu werden, weil sich ihre Vergabeverfahren verzögern. FOTO: DPA

MEHR ZUM THEMA
Das Covid-19-Maßnahmengesetz:
https://kurzelinks.de/covid-19

Neuausschreibung
soll Buslinie
beschleunigen
LADBERGEN. Die Grünen-Frakti-
on im Gemeinderat von Ladber-
gen (Nordrhein-Westfalen) dringt
darauf, bei der Neuausschreibung
der Buslinie von Lengerich über
Ladbergen, den Flughafen Müns-
ter-Osnabrück und Greven nach
Münster die Fahrtzeit um mindes-
tens zehn Minuten zu verkürzen.
Sie warnen vor einer Fahrzeitver-
längerung, die die Aufnahme von
Greven-Gimbte in die Linienfüh-
rung mit sich brächte.

Zum Jahresende 2021 läuft die
Konzession aus. Der Kreis Stein-
furt bereitet zurzeit die Ausschrei-
bung für die erneute Vergabe vor.
Nach Ansicht der Grünen-Frakti-
on muss zudem die Fahrpreisge-
staltung überarbeitet, gesenkt und
gerechter gestaffelt werden. (sta)

Kurz notiert

Mittelständler scheitern
bei Linienbündelvergabe

AUGSBURG. Sechs mittelständi-
sche Familienbetriebe aus dem
Landkreis Aichach-Friedberg sind
bei einer Ausschreibung des Ver-
kehrsverbunds Augsburg für 25
Buslinien gescheitert. Der Zu-
schlag ging unter anderem an eine
Tochter der Bahn. (sta)

Land Berlin will Mindestlohn
für Vergaben erhöhen

BERLIN. Das Land Berlin will den
Vergabemindestlohn auf 12,50
Euro erhöhen. Das sind drei Euro
mehr als bisher. Diese Untergren-
ze soll jedoch nur für Dienstleis-
tungen gelten, bei denen die Ver-
tragslaufzeit mindestens zwei Jah-
re beträgt. Darauf weist die Senats-
verwaltung für Wirtschaft, Energie
und Betriebe in einem Rund-
schreiben hin. (sta)

Glasfaser-Netzbetrieb
soll ausgeschrieben werden

BAD RIPPOLDSAU-SCHAP-
BACH. Der Breitbandausbau in
Bad Rippoldsau-Schapbach soll
vorangetrieben werden. Der Kom-
munalverbund „Komm.Pa-
ket.Net“ und das Landratsamt
Freudenstadt starten eine Aus-
schreibung, um einen Netzbetrei-
ber zu finden. Der Gemeinderat
hat diesem Vorgehen vor Ostern
zugestimmt.(sta)

Freihändige Vergabe bis
eine Million Euro möglich
Niedersachsen erhöht Wertgrenzen

HANNOVER. Niedersachsen hat
vor Ostern die Wertgrenzen bei der
Vergabe von Bau- und Dienstleis-
tungsaufträgen durch die öffentli-
che Hand gelockert. Das soll Auf-
tragnehmern rasch Liquidität brin-
gen und für Tempo bei dringlichen
Leistungen sorgen.

Ab dem 8. April und zunächst bis
zum 30. September dieses Jahres
gelten in Niedersachsen höhere
Wertgrenzen für die Vergabe von
Bau-, Liefer- und Dienstleistungs-
aufträgen durch öffentliche Auf-
traggeber. Bauleistungen bis drei
Millionen Euro können nun im
Rahmen einer beschränkten Aus-
schreibung ohne Teilnahmewett-
bewerb vergeben werden.

Freie Verfahrenswahl für
Dienst- und Lieferleistungen

Bisher lagen die Grenzen je nach
Gewerk zwischen 50 000 und
150 000 Euro. Bei Bauleistungen
mit einer geschätzten Auftrags-
summe bis zu einer Million Euro ist
sogar eine freihändige Vergabe
möglich. Diese war bislang nur bis
zu 25 000 Euro erlaubt.

Zudem gibt es nun für Dienst-
und Lieferleistungen unter dem
EU-Schwellenwert eine freie Ver-
fahrenswahl. Und besonders
dringliche Dienst- und Lieferleis-
tungen im Kontext der Corona-
Pandemie können bis zu 214 000
Euro direkt eingekauft werden.
Dieser Betrag entspricht dem EU-
Schwellenwert.

Wirtschaftsminister will Betrieben
und Vergabestellen helfen

„Öffentliche Aufträge können die
Liquidität von Unternehmen und
damit Beschäftigung sichern“, be-
gründet Bernd Althusmann (CDU),
Wirtschaftsminister in der rot-
schwarzen Landesregierung, die
temporären Lockerungen. „Das
forcieren wir jetzt, indem wir die
Vergabeverfahren für öffentliche
Aufträge massiv erleichtern und
beschleunigen, aber auch Vergabe-
stellen in die Lage versetzen, der-
zeit besonders dringliche Leistun-
gen so schnell wie möglich zu be-
schaffen“, sagte er. Rheinland-Pfalz
und Bayern haben einen ähnlichen
Weg eingeschlagen. (sta)


